
  

Einspruch gegen die Gültigkeit der Wahl zum

Studierendenparlament vom 16.01.2017 bis zum 20.01.2017

Liebe Mitglieder des Schlichtungsrates,

liebe Mitglieder der Studierendenschaft,

der Wahlausschuss zweifelt die Gültigkeit der Wahl zum Studierendenparlament an und
verlangt eine Prüfung ebendieser Gültigkeit durch den Schlichtungsrat.

Aufgrund der unregistrierten 245 Stimmzettel, die während der Auszählung in der Urne
des  Campus  Haspel  und  der  Urne,  die  am  Donnerstag  und  Freitagmorgen  am
Campus Grifflenberg genutzt wurde, aufgefunden wurden, liegt die Vermutung nahe,
dass es einen Verstoß gegen §4 (2) der Wahlordnung der Studierendenschaft gab. In
Kombination mit §35 (4) ist damit eine Teilungültigkeit der Wahl mit außerordentlich
hoher Wahrscheinlichkeit gegeben und eine Neuwahl an den Campus Grifflenberg und
Haspel somit folgerichtig, sofern keine anderweitige Korrektur der Ergebnisse möglich
ist.

Für den Wahlausschuss,

(Nuno R. Pereira Vaz)

Bergische Universität Wuppertal, Nuno R. Pereira Vaz, 
Gaußstraße 20, 42119 Wuppertal
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